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 Beschlussvorlage 

   
  

TOP Änderung der Satzung über den 
Kostenersatz der Feuerwehr 

 

 Verfasser: Alexander Röser 
Bearbeiter: Alexander Röser 
Fachbereich:  Fachbereich 3.1 

  Datum:  
04.10.2021 

Aktenzeichen: 

 

  Telefon-Nr.: 
02651/8009-28 

 
 
 

Gremium Status Termin Beschlussart 

Haupt- und Finanzausschuss öffentlich 02.12.2021 Vorberatung 

Verbandsgemeinderat öffentlich 09.12.2021 Entscheidung 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Verbandsgemeinderat, der Ände-
rung zur Satzung über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung für Hilfe- und 
Dienstleistungen der Feuerwehr zuzustimmen.  
Der Verbandsgemeinderat stimmt der Änderung zur Satzung über den Kostenersatz 
und die Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr zu.  
 
 
 
 
Etwaige Anträge:   
  
 
    
 
 
Beschluss: 
 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 

 
Ein- 
stimmig 

 
Mit  
Stimmenmehrheit 

Ja 
 

Nein 
 

Enthaltung 
 

 
Laut Beschlussvor-
schlag 

 
Abweichender 
Beschluss 
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Sachverhalt: 
Mit der Novellierung des LBKG, das am 30. Dezember 2020 in Kraft getreten ist, ha-
ben sich die Vorgaben zur Ermittlung der Kostenersätze geändert. Die Satzung über 
den Kostenersatz vom 20.09.2017 ist daher an die neuen Regelungen des LBKG 
insbesondere des § 36 LBKG anzupassen. 
Zunächst erfolgt lediglich die Anpassung der Gesetzesgrundlagen, eine Anpassung 
der Stundensätze für Personal- und Sachkosten erfolgt erst, wenn das Land Rhein-
land-Pfalz eine Kostenermittlung durchgeführt und diese veröffentlich hat.  
 
Die Satzung ist als Vorlage beigefügt.  
 
 
 
  

 
Anlagen: 
 
Entwurf Satzung über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung 2021 
feuerwehr kostenersatz und gebuehren satzung, satzungsmuster, mustersatzung 
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